
Hausordnung für Vermietungen 

im Freizeitheim der Stadt Burghausen  

Die Hausordnung des Freizeitheims (FZH) Burghausen bezieht sich auf die Räume im Freizeitheim  

und auf den dazugehörigen Außenbereich. 

Verhaltensregeln: 

Ab 22 Uhr gilt Ruhe auf dem FZH-Außengelände, sowie Zimmerlautstärke im Innenbereich, aus 

Rücksicht auf die Nachbarn. Ausgenommen bei genehmigter Sperrzeitverkürzung, diese ist  

im Rathaus im Ordnungsamt (T 08677/887-214) selbst zu beantragen. Hinweis: Eine 

Sperrzeitverkürzung kann nur für den Innenbereich beantragt werden. 

 

Besucherinnen und Besucher sind verpflichtet, mit der Einrichtung sorgfältig umzugehen und im 

Außenbereich keine unnötige Lärmbelästigung zu verursachen. Bei mutwilliger Verunreinigung und 

Sachbeschädigung wird ein entsprechender Erstattungsbeitrag eingefordert! 

 

Es gilt das Jugendschutzgesetz im Freizeitheim: bis zum 16. Lebensjahr kein Alkoholkonsum sowie 

maximale Anwesenheit bis 22 Uhr. Für 16 bis 18-Jährige ist der Verzehr von alkoholischen Getränken 

(bier- und weinhaltige, nicht branntweinhaltige Getränke) nur bedingt erlaubt, Anwesenheit bis 24 

Uhr. 

 

Weitere Infos: www.stmas.bayern.de/jugendschutz 

Bei Veranstaltungen, die nach 20 Uhr stattfinden muss eine Aufsichtsperson ab 27 Jahren anwesend 

sein. Diese trägt die Verantwortung für die Veranstaltung. Hierfür wird eine Ausweiskopie verlangt. 

 

Im ganzen Haus und auf dem Gelände herrscht striktes Rauchverbot, ausgenommen unter der 

Pergola (ab 18 Jahren) Zigarettenstummel sind im Mülleimer zu entsorgen. 

 

Achtung: scharfe Brandschutzanlage! Wer sie auslöst muss die Folgekosten bis zu 1.000 Euro 

bezahlen 

 

 

 

1. Mieträume sind aufgeräumt und sauber (besenrein) zu hinterlassen. Möbel bitte so 

zurückstellen wie sie vorgefunden wurden. 

2. Disco zusätzlich nass durchwischen. 

3. Bier-Pong und Konfetti sind nicht erlaubt. 

4. Keine Dekoration an den Wänden anbringen (Nägel, Klebestreifen, etc.). 

5. Spülmaschine ablassen und auswischen. Anleitung beachten! 

6. Der für „Mieter“ beschriftete Kühlschrank und die Kühltheke dürfen benutzt, 

müssen aber sauber gehalten und hinterlassen werden. 

7. Müll im Containerschuppen vor dem Haus entsorgen. Abfall bitte trennen. 

8. Leergut ist selbst zu entsorgen. 

9. Heizungen dürfen nicht verstellt werden. 

10. Der Letzte macht das Licht aus . 

11. Türen absperren! 

 

http://www.stmas.bayern.de/jugendschutz

